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J. JURGEN SEIDEL

Das Schulwesen in Ziirich im Umfeld
der Verfassung von 1831

Der 29. April des Jahres 1833 war ein regnerischer Tag in Ziirich.
Unter dem Geliute simtlicher Glocken der Stadt bewegte sich ein
langer Zug von Honoratioren der Stadt und von Professoren der neu-
gegriindeten Hochschule (ab 1912: Universitit Ziirich) sowie von
Lehrern der kurz zuvor am 22. April eréffneten Kantonsschule vom
Rathaus zum Grossmiinster. In der Hauptkirche der Zwinglischen
Reformation wurde an jenem Tag die Urkunde von Ziirichs erster
Hochschule verlesen, umrahmt von mehreren Reden und von Gesin-
gen des Mannerchores. Damit fanden die lange gehegten Bemiihun-
gen liberal gesinnter Biirger aus Stadt und Landschaft ihre wiirdige
Erfiillung. Entsprechend konnte auch der erste Rektor der Ziircher
Universitit Laurenz Oken bzw. Okenfuss (1779-1851) wihrend der
Inauguration nach dem Empfang der Stiftungsurkunde euphorisch
erkliren: «Wir werden [den Urquell aller menschlichen Thatigkeit, das Den-
ken und Anziinden desselben| nie triiben, nie hemmen, nie bergan zwingen,
sondern ihn fassen, damit er nicht versiege, thn in Tausend Bache und Rinnen
leiten, damit er die Wiesen, Felder und Gdrten der grossen Ebene der Wissen-
schaft und des Staates bewissere und befruchte und die Rader das Gewerbe
antreibe.»' Seitens der kantonalen Behérden versprach der Amtsbiir-
germeister Johann Jakob Hess in jener Stunde allen Lehrern die Frei-
heit der Lehre und Forschung, «als Priester des Tempels der Wissenschaften

! Rede des Rektors [Laurenz Oken] der Hochschule nach Empfang der Urkunde. In:
Reden gehalten bei der Inauguration der Ziircherischen Hochschule am 29. April
1833. Ziirich 1833, S. 16.
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kennen sie den gottlichen Funken, den sie zu wecken und zu nahren haben.»
Der Geist der Aufklirung hatte auch Ziirichs Offentlichkeit fiir alle
sichtbar und hérbar erreicht. Der alljihrliche Dies academicus erinnert
bis heute an dieses Ereignis.

In jenem Jahr 1833 fand eine Unterrichtsreform vorerst ihren
Abschluss, die nach Annahme der liberalen Verfassung 1831 im Stand
Ziirich nach einer lingeren Vorgeschichte an die Hand genommen
worden war. Genau genommen kursierten schon lange Reformvor-
schlige fiir eine Schule mit Universititsniveau in den Kopfen freier,
d. h. aufklirerischer Geister. Bis jetzt mussten Theologen, Mediziner,
Juristen an fremden Hochschulen das wissenschaftliche Arbeiten
erlernen, das sich auf das Experiment und auf vorurteilslose Forschung
stiitzt.> Bis anhin gab es lediglich drei sogenannte Hohere Schulen in
Ziirich, die Schola Tigurina (seit der Reformation), das Medizinisch-
chirurgische Institut (seit 1782) und das Politische Institut (seit 1807).
Sie fanden ihren endlichen Zusammenschluss 1833 in einer neuen
Hochschule.

Das Schulwesen seit der Reformation

Die erste dieser drei Schulen ist die von Zwingli reorganisierte Stifts-
schule am Grossmiinster, auch als «Schola Tigurina» bekannt. Diese
war somit ein Kind der Reformation, mit der die eigentliche Volks-
bildung im Kanton Ziirich beginnt.* Die Schola Tigurina war seit dem
17. Jahrhundert als Gymnasium Carolinum zur Ausbildung von refor-
mierten Pfarrern in der reformierten Welt berithmt und wurde bereits
seit 1600 in drei Abteilungen als philologische, philosophische und
theologische Klasse gefiihrt. Die theologische Ausbildung umfasste

? Rede des Amtsbiirgermeisters. In: Reden gehalten bei der Inauguration der Ziirche-
rischen Hochschule am 29. April 1833. Ziirich 1833, S. 11.

3 Hans Nabholz: Ziirichs Hohere Schulen von der Reformation bis zur Griindung der
Universitit, 1525-1833. In: Die Universitit Ziirich 1833-1933 und ihre Vorliufer.
Festschrift zur Jahrhundertfeier. Bearb. von Ernst Gagliardi, Hans Nabholz, Jean
Strohl. Ziirich 1938, S. 51.

* Rudolf Braun: Sozialer und kultureller Wandel in einem lindlichen Industriegebiet
im 19. und 20. Jahrhundert. Ziirich 1999, S. 298.
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Dogmatik mit praktischer Theologie, Exegese, Kirchengeschichte,
Predigt- und Diskutieriibbungen. Die Theologen traten nach ihrer
Ausbildung entweder in das ziircherische Ministerium ein oder ver-
tieften ihre Kenntnisse an auslindischen Hochschulen.®

Seit 1601 ging dem Besuch eine zweijihrige Schulzeit im Collegium
Humanitatis voraus, einer Zwischenstufe zwischen den Lateinschulen
und der Tigurina.® Die philologische und die philosophische Stufe
dauerten je ein Jahr und waren fiir Knaben bestimmt, die eine héhe-
re Schulbildung anstrebten. Unterrichtet wurden die Ficher Latein,
Rhetorik, Griechisch, Hebriisch, Profangeschichte und Glaubensleh-
re im ersten Jahr, thnen schlossen sich Logik, Metaphysik, Naturwis-
senschaften, Ethik, Naturrecht, Politik und wiederum Glaubenslehre
im zweiten Schuljahr an.

Bis ins 18. Jahrhundert unterstand das Schulwesen der Dominanz
der reformierten Kirche, die schrittweise aufgebrochen wurde. Bereits
im 17. Jahrhundert gab es vereinzelte Versuche, den dogmatischen
Wahrheiten gemeinniitzig-praktische Ziele im Sinne der Autklirung
entgegenzusetzen. Im Collegium Insulanum (1679-1681) und seinen
Nachfolgeinstitutionen, deren Mitglieder sich in der Stadtbibliothek
der Wasserkirche trafen, wurden Diskurse geptlegt zu natur- und
sprachwissenschaftlichen sowie staats- und rechtspolitischen Themen.
Ihre Mitglieder waren den Prinzipien der Gleichheit, Redefreiheit
und Freiwilligkeit verpflichtet.” Speziell aus diesem Kreis wurden
immer wieder Reformvorschlige laut, die Jugend behutsam zu ver-
nunftgemissem Denken heranzubilden und den praktischen Fichern
fir zukiinftige Kaufleute und Politiker stirkeres Gewicht beizumes-
sen.® Sozietiten wurden gegriindet, in denen das konfessionelle Ele-
ment nivelliert wurde und Philosophie, Geschichte, Literatur sowie

° Die von Zwingli 1525 eingerichtete Prophezei wollte das Theologiestudium an aus-
lindischen Universititen nicht ersetzen (Ulrich Gibler: Huldrych Zwingli. Eine
Einfithrung in sein Leben und Werk. Miinchen 1983, S. 93).

¢ Fritz Hunziker: Die Mittelschulen in Ziirich und Winterthur 1833-1933. Ziirich
1933, S. 17 ff.

7 Hans Nabholz: Ziirichs Hohere Schulen (wie Anm. 3), S. 51 f.; Thomas Maissen,
Artikel Collegium Insulanum. In: Historisches Lexikon der Schweiz HLS, Bd. 3,
Basel 2004, S. 431.

¥ Hans Nabholz: Ziirichs Hohere Schulen (wie Anm. 3), S. 52.
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aktuelle Politik im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Zudem
wurden diverse Privatschulen eréffnet, die den Drang nach erweiter-
ter Volksbildung bestitigten.” Schliesslich ist die Griindung von Frei-
maurerlogen in Ziirich zu erwihnen - 1740 «La Concorde», 1762
«Zur schweizerischen Freiheit», 1771 «La Discrétion» mit der spiteren
Bezeichnung «Modestia cum Libertate» — mit dem Ziel der Erzichung
der Menschen zu Briiderlichkeit, Toleranz und Humanitit."°

In der Folge dieser Geistesbewegung wurde das Schulwesen schritt-
weise reformiert und den Erkenntnissen der Zeit angepasst. So wur-
den als weitere Hohere Schulen neben dem Carolinum 1782 auf
Initiative des Arztes Johann Heinrich Rahn (1749-1812) ein Medi-
zinisch-chirurgisches Institut zur Ausbildung von Arzten gegriindet!!
und 1807 durch den Rechtsgelehrten Ludwig Meyer von Knonau
(1769-1841) ein Politisches Institut fiir angehende Staatsbeamte.!?
Diese Institute konnten und wollten das akademische Studium nicht
ersetzen, sondern fiir hthere fachspezifische Studien vorbereiten und
notwendigste praktische Kenntnisse vermitteln' und liessen ein
eigentliches Hochschulniveau vermissen. Denn die Ausbildung zu
jener Zeit war in Ziirich noch stirker an der Vermittlung von Kom-
pendienwissen orientiert und weniger an eigentlichen Forschungs-
arbeiten interessiert.'"* Deswegen war fiir die Absolventen dieser
Bildungsstitten fiir einen qualifizierten Abschluss ausserdem der
Besuch einer Universitit in Basel oder im Deutschen Reich oder
allenfalls in den Niederlanden von Vorteil. Neben diesen drei Schul-

? Alexandra Bloch: Schulpflicht, Unentgeltlichkeit und Laizitit des Unterrichts im
Kanton Ziirich zwischen 1770 und 1900. In: Lucien Criblez, Carlo Jenzer, Rita
Hofstetter, Charles Magnin (Hrsg.), Eine Schule fiir die Demokratie: Zur Entwick-
lung der Volksschule in der Schweiz im 19. Jahrhundert. Bern, Berlin, Bruxelles,
Frankfurt/M., New York, Wien 1999, S. 127.

' Niklaus Fliieler, Marianne Fliieler-Grauwiler (Hg.): Geschichte des Kantons Ziirich,
Bd. 3, Ziirich 1994, S. 127.

" Moritz Leisibach: Das Medizinisch-chirurgische Institut in Ziirich 1782-1833.
Ziirich 1982.

12 Monika Landert-Scheuber: Das Politische Institut in Ziirich 1807-1833. Eine Vor-
stufe der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultit der Universitit Ziirich.
Ziirich 1992.

13 Hans Nabholz: Ziirichs Hohere Schulen (wie Anm. 3), S. 132.

' Neue Ziircher Zeitung, Beilage 175 Jahre Uni Ziirich, 25.02.2008, S. 32.
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stitten gab es noch die seit 1773 bestehende Kunstschule als techni-
sche Mittelschule®, seit 1820 die Tierarzneischule und das 1826
durch eine private Gesellschaft gegriindete Technische Institut.!®

Reformen dringen sich auf

Man darf diesen Einrichtungen zugutehalten, dass die Lehrkrifte eine
mehr oder weniger reiche praktische Erfahrung besassen und meis-
tenteils durch Studien im Ausland Weltertahrung erworben und ihren
Gesichtskreis erweitert hatten. Zu nennen wiren hier unter anderen
die Namen der Naturforscher Konrad Gessner (1516-1565) und
Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), des Pfarrers und Philosophen
Johann Caspar Lavater (1741-1801), des Theologen und Orientalisten
Johann Heinrich Hottinger (1620-1667) und des Stadtarztes und
Chorherrn Johann von Muralt (1645-1733). Thnen ist denn auch die
Bereitschaft zu zeitgemissen Reformen zu verdanken. Im Jahre 1819
wurde Johann Caspar von Orelli (1787-1849) aus Chur an die Tigu-
rina als Professor Eloquentiae berufen. Er besass den Ruf eines ausserge-
wohnlichen Gelehrten und begabten Lehrers."” Er entstammte einer
reformierten Familie, die 1555 Locarno verlassen hatte. Seine Aus-
bildung zum Geistlichen hatte er aus wirtschaftlichen Griinden ledig-
lich am Carolinum absolvieren kénnen, lebte aber nach seiner Ordi-
nation zum Pfarrer (1806) eine Zeitlang bei Pestalozzi in Yverdon
und war anschliessend Pfarrer der deutschen Gemeinde in Bergamo.
Hier lernte er durch die italienische Literatur den Geist des Huma-
nismus besser kennen, die ihn abriicken liess vom formalen Unter-
richtsbetrieb hin zum eigenen Quellenstudium der antiken Schrift-
steller. Aber allgemein herrschte nach wie vor in den fithrenden
Kreisen Ziirichs der Gedanke vor, der angehende Staatsmann muss

15 Ulrich Ernst: Die Kunstschule in Ziirich, die erste ziircherische Industrieschule
1773-1833. Ziirich 1900.

' Ernst Gagliardi und Jean Strohl: Die Universitit Ziirich 1833-1933. In: Die Univer-
sitit Ziirich 1833-1933 und ihre Vorliufer. Festschrift zur Jahrhundertfeier. Bearb.
von Ernst Gagliardi, Hans Nabholz, Jean Strohl. Ziirich 1938, S. 177.

"7 Hans Nabholz: Ziirichs Hohere Schulen (wie Anm. 3), S. 140.
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«die strenge Schule der klassischen Bildung»'® durchlaufen und nicht
einem «oberflichlichen Brotstudium»' verfallen.

Wihrend der Restaurationsphase wurde das 6ffentliche Geistesle-
ben in Ziirich erneut begrenzt auf die Bewahrung des rechten Glau-
bens und die aristotelische Naturphilosophie. Ein Gutachten von 1825
ergab, «dass die wissenschaftliche Hohe des Unterrichtes und die
Begeisterung der jungen Geistlichkeit fiir wissenschaftliche Weiter-
arbeit stark zuriickgegangen» war.?’ «Leere Gelehrsamkeit und geist-
lose Pedanterie» herrschten vor, schreibt Hans Nabholz verallgemei-
nernd in der Jubiliumsschrift zur Jahrhundertfeier der Ziircher
Universitit 1933.2! Die Berichte aus jener Zeit geben zudem ein wenig
schmeichelhaftes Bild wieder. Der Unterricht am Carolinum
beschrinkte sich weitgehend auf philologische Bildung. Ein Beispiel
dafiir: Die Interesselosigkeit mancher Professoren an der Lehre fiihr-
te dazu, dass sie sich oft vertreten liessen, ihr eigenes Unterrichtspen-
sum reduzierten®? oder den Studenten wihrend des Unterrichts ledig-
lich aus wichtigen theologischen Werken vorlasen, wie der Ziircher
Antistes Johann Rudolf Ulrich (1728-1795) bemiingelte.?* Zuneh-
mend erhoben sich Einwinde gegen die Stagnation im Unterrichts-
geschehen. Aber angesichts der Fortschritte in Technik und Industrie
und damit verbundener wirtschaftlicher Verinderungen wurde es
unumginglich, die Schulbildung auch fiir angehende Techniker und
Okonomen anzupassen und auszuweiten.?* Die Studenten erlebten
bisher nur an auslindischen Hochschulen eine Naturwissenschaft, die
auf experimenteller Arbeit und unvoreingenommener Forschung
basierte.

Aber die Gedanken der Aufklirung liessen sich auf Dauer nicht
mehr totschweigen. Dem Versuch der Ziircher Aristokratie zur «Wie-

18 Ebenda, S. 135.

1 Ebenda.

20 Zitiert in: Hans Nabholz: Ziirichs Héhere Schulen (wie Anm. 3), S. 136 f.

21 Hans Nabholz: Ziirichs Hohere Schulen (wie Anm. 3), S. 136.

22 Ebenda.

 Georg Rudolf Zimmermann: Die Ziircher Kirche von der Reformation bis zum
dritten Reformationsjubilium (1519-1819) nach der Reihenfolge der Ziircherischen
Antistes. Ziirich 1878, S. 328.

24 Hans Nabholz: Ziirichs Hohere Schulen (wie Anm. 3), S. 122.
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derherstellung der alten Privilegienordnung»® konnte kein langer Erfolg
beschieden sein, trotz der von der Regierung geschaffenen militirisch
organisierten kantonalen Polizei als Repressionsinstrument.?® Die
kleinliche Zensurordnung und abschreckende Strafen zur Durchset-
zung der Bevormundungspolitik?” stiessen sowohl in der Stadtbevél-
kerung und erst recht beim Landvolk auf wenig Gegenliebe und
gerieten immer starker unter Druck. Nachdem bereits einmal eine
annihernd demokratische Ordnung wihrend der Helvetik (1798-
1803) frischen Wind ins Land gebracht hatte, konnte eine solche
Restaurationsphase keinen Bestand haben. Schrittweise wurde da und
dort, erst vereinzelt und bald aufbruchartig und scheinbar ohne inne-
ren und dusseren Zusammenhang, liberales Gedankengut wieder
lebendig. Die Juli-Revolution von 1830 in Frankreich gab den frei-
heitlich gesinnten Kriften in Ziirich neuen Auftrieb und sagte dem
Ancien Régime endgiiltig den Kampf an.

Am sogenannten Ustertag im November 1830% wurden Forderun-
gen an den Grossen Rat in Ziirich laut, Neuwahlen durchzufiihren,
wobei %3 der Abgeordneten des neuen Parlaments Abgeordnete der
Landschaft sein sollten. Zu den Forderungen gehérten neben der
Gewaltenteilung speziell auch «Verbesserungen im Bildungswesenn.
Gemeint waren damit in erster Linie die Volksschulen auf dem Lande,
in der Stadt die héheren Bildungsanstalten.

Ende 1830 kapitulierte die alte Ziircher Regierung. Das Parlament
l6ste sich auf. Ein neuer Kantonsrat wurde gewihlt nach demokrati-
scheren Regeln als zuvor. In wenigen Wochen entstand eine neue
totalrevidierte Kantonsverfassung, datiert vom 10. Mirz 1831. Diese
wurde vom Volk am 20. Mirz 1831 - in der ersten kantonalen Volks-
abstimmung iiberhaupt — mit 40503 Ja- gegen 1721 Nein-Stimmen
angenommen. «Der Kanton Ziirich wurde zu einer Reprasentativdemokratie;
das hochste Organ bildete der Grosse Rat. Der Zensus fiir die Wahlbarkeit

> Geschichte des Kantons Ziirich, Bd. 3 (wie Anm. 10), S. 121.

6 Ebenda, S. 127.

7 Ebenda, S. 126.

** Reto Jiger et al.: Baumwollgarn als Schicksalsfaden. Wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Entwicklungen in einem lindlichen Industriegebiet (Ziircher Oberland)
1750-1920. Ziirich 1986, S. 77 f.
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wurde abgeschafft, das allgemeine Wahlrecht auch auf die in Kost und Logis
Stehenden ausgedehnt. Keine politische Mitbestimmung erhielten die Frauen,
die Armengendssigen und die Zahlungsunfahigen (Falliten).» Zugleich wurde
die Rechtsgleichheit unter Minnern hergestellt, die Gewaltenteilung
und die 6ffentliche Kontrolle in Verwaltung, Gericht und Finanzen.?
Am 10. April 1831 legten simtliche Kantonsbiirger in ihren Kirchen
den Eid auf die neue Verfassung ab. Die Verfassung von 1831 bildete
die institutionelle Grundlage fiir den Eintritt des Kantons Ziirich in
die Moderne. Vieles, was heute selbstverstindlich ist, stammt aus jener
Zeit vor ca. 180 Jahren.

Im neugebildeten Grossen Rat als nunmehr hochstem Organ im
Kanton bildeten sich drei Gesinnungsgruppen: (1.) die stidtische Aris-
tokratie, die Liberalismus und Industrialisierung als Zerstérung der
gottlichen Ordnung bekimpfte; (2.) die liberal-konservativen Abge-
ordneten aus der stidtischen Oberschicht, die nur vorsichtige Refor-
men wiinschten, und (3.) die gutsituierten, fortschrittlich gesinnten
Bildungs- und Wirtschaftsbiirger vom Lande mit einigen jungen
Stadtliberalen aus alten Geschlechtern, die die sogenannte «Revolu-
tionspartei» bildeten.’® Ihre beiden wichtigsten Vertreter waren der
Professor am Politischen Institut Friedrich Ludwig Keller (1799-1860)
und Regierungsrat Conrad Melchior Hirzel (1793-1843), der Verfas-
ser der «Wiinsche zur Verbesserung der Landschulen des Kantons Ziirich»
(1829) mit der Forderung, dass ein Lehrer nicht mehr als 120 Kinder
im gleichen Jahr unterrichten solle. Die neue Verfassung ermoglichte
weitreichende Verbesserungen im Bildungswesen und stiitzte sich
dabei auf ein rational-aufklirerisches Weltbild und einen wissenschaft-
lich begriindeten Fortschrittsoptimismus.*! Der Ausbau der Volksbil-
dung war zudem unerlisslich fiir das politische Mitwirken des Volkes.
So mussten die Biirger beispielsweise Wahlzettel lesen und ausftillen
kénnen, um ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen.

29 Geschichte des Kantons Ziirich, Bd. 3 (wie Anm. 10), S. 130. Nur die Heimarbeiter
fanden ihre Forderung nicht erfiillt: das Verbot der Webmaschinen. Die wirtschaft-
liche Not der Heimarbeiter nahm weiter zu. Im November 1832 steckten die Klein-
fabrikanten und Heimarbeiter die mechanische Weberei in Oberuster in Brand
(sogenannter Usterbrand), worauf der Staat mit drakonischer Hirte reagierte.

30 Geschichte des Kantons Ziirich, Bd. 3 (wie Anm. 10), S. 131.

31 Ebenda, S. 131.
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Reform der Volksschule

Die Forderungen nach einer hoheren Schulbildung stehen im Gesamt-
zusammenhang einer dringend nétigen Reform des Volksschulwesens
allgemein, die um 1800 in der Luft lag. Die Ziele einer allgemeinen
Schulptlicht, der Laizitit des Schulwesens, Unentgeltlichkeit und Pro-
fessionalitit lagen in der Luft und liessen sich nicht linger vernach-
lassigen. Wichtigste Voraussetzung fiir die allgemeine Schulbildung
war eine Hebung des Niveaus der Schulmeister, fiir die es bis zur Zeit
des Ancien Régime noch keine geregelte Ausbildung gab.*? Entspre-
chend negativ war auch ihr Ruf. Meist konnten die Lehrer nur im
Teilerwerb wihrend des Winterhalbjahres als Lehrer titig sein, im
Sommer mussten sie sich ihr Auskommen andernorts sichern, hiutig
in der Landwirtschaft. Thre Ausbildung hatten sie in den meisten Fil-
len beim eigenen Vater, wenn er auch Schullehrer war, oder beim
Dorfpfarrer notdiirftig erhalten.

Bisher war die Schule eine «Pflanzschule der Kirche» mit Vermitt-
lung von elementaren Kenntnissen im Lesen, Schreiben und Rechnen
und vor allem der christlichen Glaubenslehre. So ist es erklarlich, dass
die Mehrheit der Landbevélkerung nicht iiber das Buchstabieren
unverstandener Worter hinausgekommen war.** Im internationalen
Vergleich hatte die Bevolkerung auf der Ziircher Landschaft im Blick
auf die Lesefihigkeit zwar ein hohes Niveau erreicht, aber gleichzei-
tig muss diese Aussage relativiert werden, weil «lesefihigy weder etwas
aussagt iiber die Beschaffenheit des Lesevorgangs, noch Auskunft gibt
tiber das Verstindnis des gelesenen Textes.>* Dazu - urteilte Pfarrer
Schweizer in Wila 1825 — wiirden die Lesebiicher jener Zeit «das
gedankenlose Lesen gleichsam methodisch befordern.» So muss gleichwohl
fiir die Zeit bis 1800 fiir den grossten Teil der Landbevolkerung eine

2 Andrea De Vicenti-Schwab: Schule vor Ort. Die Ziircher Landschulen am Ende des
18. Jahrhunderts. In: Daniel Trohler, Urs Hardegger (Hg.): Zukunft bilden. Die
Geschichte der modernen Ziircher Volksschule. Ziirich 2008, S. 20-22.

33 Geschichte des Kantons Ziirich, Bd. 3 (wie Anm. 10), S. 134.

* Balz Spérri: Studien zur Sozialgeschichte von Literatur und Leser im Ziircher Ober-
land des 19. Jahrhunderts. Bern, Frankfurt am Main, New York, Paris 1987, S. 23 f.

% Pfarrer Schweizer aus Wila am 8.2.1825 an Johann Caspar von Orelli, zitiert in: Balz
Sporri, Studien (wie Anm. 34), S. 65.

171



eingeschrinkte Literalitit konstatiert werden.*® Die Lesefihigkeit
beschrinkte sich hauptsichlich auf religiése Texte, die sich durch das
stete Repetieren ins Gedichtnis eingeprigt hatten. Lesen und Beten
konnten als beinahe identische Begriffe gelten.’” Als Minimalbesitz
an Biichern in protestantischen Familien des deutschen Raums galten
die Bibel, der Katechismus, ein Gesangbuch bzw. Gebetbuch und eine

Hauspostille.*® Erst Mitte der 1820er-Jahre erfolgte ein Paradigmen-

wechsel, durch den das Schulwesen, Lesebiicher und Lesefihigkeit

der Bevolkerung eindringlicher thematisiert wurden.* In dessen Folge
entstanden auch im Ziircher Oberland beispielsweise kleinere Lese-
bibliotheken.*

1803 war in Ziirich ein neues Schulgesetz erlassen und die Griin-
dung eines «Civilrates» (Erzichungsrat) beschlossen worden, in dem
vermehrt auch Vertreter weltlichen Standes Einfluss nehmen konnten.
Die Schule in den Gemeinden war bisher eine Institution der Kirche,
neu bekamen die Pfarrer lediglich noch Aufsichtstunktionen. Im Vor-
feld zur Schulreform von 1826 ergab eine Untersuchung, dass das
Volksschulwesen in der Landschaft Ziirich mehr recht als schlecht
funktionierte. Das «Gesetz tiber die Organisation des gesamten Unter-
richtswesens im Kanton Ziirich» von 1832 schuf nun einen geeigneten
Rahmen fiir die Vereinheitlichung des Erziehungs- und Bildungswe-
sens im Kanton. Fiir Knaben und Midchen sollte fortan die gleiche
Elementarbildung gewihrleistet werden.*

Ein wichtiges Sammelbecken fiir die an der Volksbildung interes-
sierten Kreise war die 1829 von Staatsrat Paul Usteri (1768-1831)
gegriindete Gemeinniitzige Gesellschaft des Kantons Ziirich, zu deren
Mitgliedern unter anderem der genannte Johann Caspar von Orell,
36 Alfred Messerli: Artikel Lektiire. In: Historisches Lexikon der Schweiz HLS, Bd. 7,

Basel 2008, S. 765.

37 Marie-Louise von Wartburg-Ambiihl: Alphabetisierung und Lektiire. Untersuchun-
gen am Beispiel einer lindlichen Region im 17. und 18. Jahrhundert. Bern, Frankfurt
am Main, Las Vegas 1981, S. 20.

3 Reinhart Siegert: Der ,gemeine Mann“ und die Welt der Biicher um 1800. In:
Jahrbuch fiir Kommunikationsgeschichte JbKG, Bd. 4 (2002), S. 33.

% Balz Sporri: Studien (wie Anm. 34), S. 66.

40 Ebenda, S. 187.

“ Andrea De Vicenti-Schwab: Schule vor Ort (wie Anm. 32), S. 25.
“ Geschichte des Kantons Ziirich, Bd. 3 (wie Anm. 10), S. 134.
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der Theologe und Historiker Johann Jakob Hottinger (1783-1860),
der Zoologe Heinrich Rudolf Schinz (1777-1861), der Historiker
Gerold Meyer von Knonau (1804-1858) und diverse Pfarrherren
gehorten.®

Motor fiir einen neuen Anlauf war der bereits genannte Altphilo-
loge Johann Caspar von Orelli. Er polemisierte zwar wiederholt gegen
die steife Orthodoxie seiner Zeit, seine Bemiithungen um eine tief-
greifende Umgestaltung des Schulwesens fanden aber erst durch die
Juli-Revolution 1830 einen Freiraum fiir erneute Aktivititen auch in
Ziirich. Die liberalen Krifte — unter ihnen nicht wenige Pfarrherren -
erlebten nun einen unerwarteten Auftrieb und fithrten zu einer Mor-
genrote auch im Bildungswesen. Entsprechend forderte Orelli konkret
in seinem Entwurf des Schulplanes 1830: «Ubrigens soll durchaus nichts
auswendig gelernt werden, als was durch griindliche Erkldrung den Schiilern
verstandlich und wichtig gemacht wird. ... Das lebendige Wort muss hier
vorherrschen.»** (Die Betonung liegt auf lebendig.) Im Rahmen einer
ganzheitlichen - religiosen, konomischen, sittlichen und politischen
— Einflussnahme auf die Bevolkerung wurden selbst Kanzeln in die-
ser Zeit zu Kathedern der (Volks-)Aufklirung.*

Kurz nach der Annahme der Verfassung 1831 hielt der Chorherr
und Theologie-Professor Leonhard Usteri (1769-1853) am 7. Mai
1831 am Ziircher Schulfest eine Rede, in der er die Forderungen
liberaler, sprich aufklirerischer Kreise, an die neue Schule und vor
allem an die wissenschaftliche Ausbildung zum Ausdruck brachte:
Ausgehend von den beiden entgegengesetzten Ansichten, die «gemei-
niglich mit den Namen Humanismus und Realismus» verbunden sind*®,

# Balz Spérri: Studien (wie Anm. 34), S. 67.

# Johann Kaspar von Orelli: Die drey Hauptbestrebungen der Pidagogik (1830). In:
Johann Kaspar Orelli’s und Leonhard Usteri’s Pidagogische Ansichten. Ziirich 1831,
5.29.

* Holger Boning, Einfithrung, S. XXXIX und XLII. In: Holger Boning und Reinhart
Siegert (Hg.): Volksautklirung; Biobibliographisches Handbuch zur Popularisierung
aufklirerischen Denkens im deutschen Sprachraum von den Anfingen bis 1850. Bd. 1:
Die Genese der Volksaufklirung und ihre Entwicklung bis 1780. Stuttgart 1990. -
Vgl. dazu Werner Schiitz: Die Kanzel als Katheder der Aufklirung. In: Wolfenbiit-
teler Studien zur Aufklirung, Bd. 1. Bremen/Wolfenbiittel 1974, S. 137-171.

* Leonhard Usteri: Rede gehalten am Schulfeste den 7. May 1831. In: Johann Kaspar
Orelli’s und Leonhard Usteri’s Padagogische Ansichten. Ziirich 1831, S. 9.
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stellte er fest, dass beide letztlich in dem Einen verbunden sind, in der
Erziehung zur Humanitit, also in der Entwicklung «alles dessen, was
den Menschen zum Menschen macht, in der Bildung des Verstandes und der
verniinftigen Erkenntnis des Wahren, Schonen und Guten».*” Ausdriicklich
erwihnt er, dass in nachreformatorischer Zeit («schon friihzeitigr) in
den Lateinschulen die Mathematik als Unterrichtsgegenstand hinzu-
kam, «noch spater nahm man dann eine um die andere der realen Wissenschaf-
ten und mit der Zeit auch die neueren Sprachen auf».*

Das gesamte Unterrichtswesen untergliedert sich neu in vier Stufen:*
— Elementarschulen (Primar- und Gemeindeschulen,
Sekundar- bzw. Bezirksschulen)
— Gelehrten- und Kunstschule (Kantonsschule)
— Gymnasien und technische Institute
— Fakultitswissenschaften (Hochschule).

Die Gelehrten- und Kunstschule entsprach einem Progymnasium
und umfasste die bisherige Gelehrtenschule mit Zuzug des Collegii
Humanitatis. Das Gymnasium war die héhere Gelehrtenschule als
propideutische Anstalt fiir das Studium der Fakultitswissenschaf-
ten.

Vor allem unter der lindlichen Bevélkerung fanden die Bildungs-
bestrebungen der liberalen Regierung anfinglich wenig Zustimmung.
Der Volksschriftsteller Jakob Stutz (1801-1877) benannte in der von
ihm redigierten Zeitschrift «Ernste und heitere Bilder aus dem Leben unse-
res Volkes» (Uster 1850) Klagen von Eltern, dass ihnen ihre Kinder
nicht mehr folgen wiirden, «wollen Alles besser wissen, seien hochmiitig,
eitel und stolz [...] wissen schon vom Heirathen, ehe sie in allen andern noth-
wendigen Dingen wissen, was links und rechts sei, und an all dem sei einzig die
neue Schule schuld». Religion und Gottesfurcht wiirden nicht mehr
gelehrt, lediglich «gottloses Zeug, von Fischen und Vigeln, Hunden und

47 Ebenda, S. 12.

4 Ebenda, S. 11.

# Grundziige eines Planes fiir das Unterrichtswesen, in: Johann Kaspar Orelli’s und
Leonhard Usteri’s Pidagogische Ansichten. Ziirich 1831, S. 55 ff.
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Katzen, Leuen und Baren».? Deshalb lehnte die Bevolkerung im Ziir-
cher Unterland auch die neuen Lehrmittel ab. Ausserdem sei die
Schulreform zu kostenintensiv, hiess es. Die hoheren Kosten fiir Leh-
rer und Schulen wiirden die Budgets der Gemeinden zu stark belasten.
Zudem beeintrichtige das Schulobligatorium die finanziellen Lebens-
verhiltnisse der Familien, die auf Kinderverdienst angewiesen waren.
Schliesslich wurden 1834 im sogenannten Stadler Handel aus Protest
gegen die Schulreform die neuen Lehrmittel aus dem Schulhaus von
Stadel hinausgeworfen. Erst nach und nach bewirkten fiir die Volks-
schule alle diese Aktivititen eine stete Zunahme des Schulbesuchs,
aber erst nach 1870 stiess die gesetzliche Schulptlicht in der Bevolke-
rung auf breite Akzeptanz, und um 1920 waren die Absenzen der
Schiiler kein Thema mehr.*!

Ausbildung von Lehrern

Die Verfassung von 1831 stellte klar, dass die «Sorge fiir die Vervollkomm-
nung des Jugendunterrichtes Pflicht des Volkes und seiner Stellvertreter [ist]. Der
Staat wird die niedern und hohern Schul- und Bildungsanstalten nach Kriften
pflegen und unterstiitzen», Daraus resultierten mehrere Gesetze zur Bil-
dung eines Erziehungsrates, zur Schulorganisation, zur Lehrerausbil-
dung und zur Errichtung einer Schulsynode. Der Einfluss der refor-
mierten Ziircher Kirche auf die Volksschule wurde eingeschrinkt und
das Leben in der Schule stirker sikularisiert, obwohl die Kirche noch
an der Schule beteiligt blieb durch ihre Pfarrer als Aufsichtspersonen.
Der selbststindige Erziehungsrat setzte sich aus 15 Mitgliedern zusam-
men, unter denen neben Pfarrern auch Laien verantwortlich beteiligt
waren.

50 Hinweis dazu bei Alfred Messerli: Lesen und Schreiben 1700 bis 1900. Untersu-
chungen zur Literalitit der Schweiz. Tiibingen 2002, S. 480, Anm. 105.

5! Alexandra Block: Schulpflicht, Unentgeltlichkeit und Laizitit des Unterrichts im
Kanton Ziirich zwischen 1770 und 1900. In: Lucien Criblez et al.: Eine Schule fiir
die Demokratie. Zur Entwicklung der Volksschule in der Schweiz im 19. Jahrhun-
dert. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M, New York, Wien 1999, S. 138.
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1832 erfolgte die Griindung einer sogenannten Bildungsanstalt fiir
Schullehrer in Kiisnacht, sodass eine «flichendeckend organisierte
und systematisierte Lehrerbildung» méglich wurde.> Neben Orelli
war es vor allem Ignaz Thomas Scherr (1801-1870), der erste Direk-
tor des neugegriindeten Seminars in Kiisnacht, der forderte, dass die
Schule ihre Zoglinge «zu geistig tatigen, biirgerlich brauchbaren und sittlich-
religiosen Menschen» heranbildete. «Fort mit Namenbiichlein und Katechis-
mus! An ihre Stelle systematisch angelegte, den Klassen angepasste und anein-
ander anschliessende Lehrbiicher; weg mit dem geisttotenden Aufsagegeschafte,
mit dem Herleiern von Spriichen und Versen und dem mechanischen Frag- und
Antwortspiel. Denken sollen die Kinder in der Schule lernen.»? Scherr wand-
te sich gegen die Bevormundung der Schule durch die Kirche und fiir
einen selbststindigen Bereich des Staatswesens.** Er iibernahm die
praktische Umsetzung der liberalen Bildungsideen seiner Zeit mit
dem Ziel, tiir Knaben und Midchen die gleiche Elementarbildung zu
gewihrleisten. Er entwarf einen fiir die verschiedenen Alter und Bil-
dungsgrade abgestuften Lehrplan, regte einheitliche obligatorische
Lehrmittel und eine systematische Unterrichtsmethode an.* Es folg-
te die Einfithrung von Realienfichern und die Sikularisierung des
Schulstoffs im Sinne der Erzichung zu einem rationalen Weltbild und
zu Offenheit gegeniiber neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Scherrs Aktivititen stiessen in konservativen Kreisen auf Ablehnung,
Verschiedene orthodox gesinnte Pfarrer meinten darin eine Gefahr
tir den christlichen Glauben zu erkennen und befiirchteten, dass
durch neue liberal gefirbte Lehrmittel der Unglaube gefordert werde.
1839 erfolgte schliesslich seine Suspendierung vom Lehrdienst, 1840
die Entlassung aus der Direktionsstelle.

52 Christoph Schmid: Ausbildung fiir Primarlehrkrifte. In: Daniel Tréhler, Urs Har-
degger (Hg.): Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Ziircher Volksschule.
Ziirich 2008, S. 123-144, zitierte Stelle S. 124. Im Jahre 1806 war im Kanton eine
einmonatige Lehrerausbildung eingefiihrt worden, ab 1810 erfolgte die Ausbildung
von sogenannten Kreislehrern; vgl. Balz Spérri: Studien (wie Anm. 34), S. 65.

53 Johann Jakob Treichler: Frithschriften. Ziirich 1943, S. 15 (zitiert in: Rudolf Braun:
Sozialer und kultureller Wandel in einem lindlichen Industriegebiet. Ziirich 1999,
S.299).

5 Ebenda.

% Geschichte des Kantons Ziirich, Bd. 3 (wie Anm. 10), S. 134.
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Die Griindung einer Hochschule

Schliesslich wurde durch Gesetz vom 28. September 1832 die Griin-
dung einer Hochschule beschlossen als «einmiitiges Werk aller fortschritt-
lich Gesinnten: ohne Riicksicht auf sonstige Richtungsverschiedenheit»*® Die
vorgingigen Beratungen dariiber hatten sich in die Linge gezogen,
nicht zuletzt wegen der Bedenken tiber die Kosten. Deswegen wagte
man vorerst nur, von einer «Fakultats-Anstalt» zu sprechen® und nicht
von der von Orelli 1831 geforderten Hochschule. Orelli hingegen
liess nicht locker und schrieb in der Neuen Ziircher Zeitung vom
10. Dezember 1831: «Ziirich, dessen Volk eine durchgreifende Verbesserung
des gesamten Unterrichtswesens verlangt hat, soll den Mut und die Kraft besit-
zen, seine hochste Anstalt Hochschule zu nennen. Akademie ist ein fataler und
unrichtiger Zwittername von Lausanne und Bern her. In der iibrigen Welt,
z.B. in Paris und Berlin, bezeichnet Akademie einen vom Staat besoldeten
Verein von Gelehrten... Einzig in der Schweiz, gegen allen dchten Sprachge-
brauch, ists ein unseliges Mittelding von Gymnasium und Universitat... Kann
nicht alles auf einmal in jeder Hinsicht befriedigend gestaltet werden, so bleibt
der Nachwelt noch etwas iibrig. Aber wir wollen kréftig den Grund legen.»*
Orelli setzte sich durch. Das Abstimmungsergebnis erbrachte 148 Ja
gegen 9 Nein-Stimmen fiir die Griindung der Hochschule.”

Noch in anderer Hinsicht musste sich der Erziehungsrat mit der
Regierung absprechen. Die Frage dringte sich auf, ob Ziirich allein -
oder in Gemeinschaft mit anderen Kantonen - eine solche Hochschu-
le errichten und damit auch finanzieren solle. Die Ziircher entschieden
schliesslich doch, dass der Kanton zuniichst allein diese Schule tragen
werde. Sie solle nach deutschem Vorbild eine Hochschule sein, «ohne
Abschwichung von Form und Gehalt».° Die Sorge um die hohere Geis-
tesbildung stelle eine Ehrenpflicht fiir ein wirtschaftlich wie politisch
fiihrendes Staatswesen wie Ziirich dar gegeniiber der noch so man-

° Ernst Gagliardi und Jean Strohl: Die Universitit Ziirich (wie Anm. 16), S. 187.

57 Ebenda.

% Zitiert in Ernst Gagliardi und Jean Strohl: Die Universitit Ziirich (wie Anm. 16),
5, 199.

%9 Ebenda, S. 189.

% Ebenda, S. 188.

177



gelhaft geeinigten Eidgenossenschaft im Ganzen.®! - Eine eidgends-
sische Universitit ist bis heute nicht zustande gekommen. Sie schien
angesichts des westschweizerischen Partikularismus und des katholi-
schen Foderalismus von vornherein unméglich zu sein.®

Schrittweise wurde der Lehrkérper der Hochschule gebildet. Durch
Gesetz vom 28. September 1832 wurden fiir die theologische Fakul-
tit zwei ordentliche und zwei ausserordentliche Professuren errichtet,
fiir die medizinische Fakultit drei ordentliche und zwei ausserordent-
liche Professuren, fiir die staatswissenschaftliche Fakultit drei (evtl.
zwei) ordentliche und evtl. zwei ausserordentliche Professuren und
fiir die philosophische Fakultit zwei ordentliche und zwei ausseror-
dentliche Professuren. Erginzend wurde durch Gesetz vom 20. Dezem-
ber 1832 den Professuren der medizinischen Fakultit die Direktion
der Krankenanstalten des Kantons tibertragen.®® Am 5. Januar 1833
wurden die ersten Professoren ernannt. Bis zum Beginn des Sommer-
semesters waren alle Professuren besetzt, sodass die Hochschule eroft-
net werden konnte. Tatsichlich begann die Medizinische Fakultit mit
zwei Ordinarien und vier Extra-Ordinarien.

Am 29. April 1833 wurden die drei in Ziirich bisher voneinander
unabhingig bestehenden Unterrichtsanstalten in einem Rechtsakt zur
«Universitas Turicensis» zusammengefiihrt und die drei Studienbereiche
Theologie, Medizin und Jurisprudenz um eine philosophische Fakul-
tit erganzt. Erklirtes Ziel war es, dass Lehrer und Schiiler dieser neuen
Bildungseinrichtung «durch engere Vereinigung sich gegenseitig erganzen,
befeuren und mildern... und erkennen, dass sie eigentlich alle an dem einen und
gleichen Bau arbeiten».** Vorgingig wurden die drei bisherigen Institu-
te, das Carolinum 1832 aufgehoben. Als erstes Gebiude fiir die neue
Hochschule wurde ein Haus am Froschengraben an der heutigen
Bahnhofstrasse in Gebrauch genommen.

¢ Ebenda.

% Ebenda, S. 201.

63 Mlelchior| Hirzel: Rede gehalten im Grossmiinster am Tage der Einsetzung der
Hochschule in Ziirich den 29. April 1833. In: Reden gehalten bei der Inauguration
(wie Anm. 2), S.2.
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Fiir 161 Studenten standen 55 Dozenten (26 ordentliche und ausser-
ordentliche Professoren und 29 Privatdozenten) im ersten Semester
bereit. Dieses begann am 1. Mai 1833. Im ersten Jahr immatrikulier-
ten sich 16 Theologen, 26 Juristen, 98 Mediziner und 21 Philosophen.
Das Vorlesungsverzeichnis erschien auf Deutsch und Lateinisch und
zihlte 105 Kollegien, 11 theologische Vorlesungen, 16 staatswissen-
schaftliche, 24 medizinische und 54 philosophische Vorlesungen. Die
Studentenzahl erhohte sich bis 1839 nur unwesentlich, ging zwischen
1839 und 1849 sogar leicht zuriick auf 16 Theologen, 25 Juristen, 97
Mediziner, 21 Studenten der Philosophischen Fakultit.

Alle Ordinarien wurden auf zwei bis drei Vorlesungen mit mindes-
tens 12 Wochenstunden verpflichtet. Extraordinarii mussten ein bis
zwei Vorlesungen respektive fiinf Stunden halten. Das Mindestmass
der Vorlesungen fiir die theologische und die philosophische Fakultit
betrug je 34 Stunden, fiir die staatswissenschaftliche Fakultit 36, tiir
die medizinische Fakultit 46 Stunden. Weitere Bestimmungen galten
der Zulassung der Privatdozenten, der Errichtung von Professuren
und der Verhandlung mit anderen Kantonen betrefts weiterer Profes-
suren gemiss § 155: «Infolge von Unterhandlungen mit anderen schweizer
Cantonen konnen noch andere ordentliche und ausserordentliche Lehrstellen
errichtet werden.»® Wichtig war zudem der Zusatz, dass ordentliche
Professuren unvereinbar seien mit Professuren an der Kantonsschule,
mit Predigerstellen, mit Funktionen im Regierungsrat, in den Gerich-
ten und der Staatsanwaltschaft und mit einer Advokatur,

Die Professoren kamen vor allem aus dem Deutschen Reich. Im bis
vor Kurzem mauerumzogenen Ziirich mit seinem puritanischen Cha-
rakter und Wissenschaftlern, die mit beachtlichen Ausnahmen eher
der Sammelfreude gehuldigt hatten als dem Abenteuer einer freien
Wissenschaftsentwicklung, war plétzlich der Mut gewachsen, Krifte
deutscher Gelehrsamkeit fiir die eigene Wissenschaftsentwicklung
einzusetzen.

% Ernst Gagliardi und Jean Strohl: Die Universitit Ziirich (wie Anm. 16),S. 191, Anm. 2.
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Das deutsche Geistesleben geriet zu Beginn der 1830er-Jahre als
Folge der Pariser Juli-Revolution in eine Krise. Ein «Zwangskurs Met-
ternichscher Pragung driickte vor allem auf die Universitaten».®® Gegen zwei
der berithmten Professoren, die nach Ziirich berufen wurden, stand
in Bayern eine Versetzung an: gegen den Mediziner Johann Lukas
Schénlein (1793-1864) in Wiirzburg und den Naturphilosophen Lau-
renz Oken, der in Miinchen 1832 seine Professur fiir Physiologie
wegen zahlreicher Dispute aufgeben musste. Letzterer wurde als ers-
ter Rektor fiir zwei Jahre gewihlt. In Ziirich fand er eine Anstellung
als ordentlicher Professor der Naturgeschichte, Naturphilosophie und
Physiologie. Oken hatte sich in Weimar den reaktioniren Kriften
entgegengestellt und beispielsweise 1817 die Autlosung der Lands-
mannschaften gefordert. Das Organisationstalent Okens und seine
internationale Beriihmtheit verhalfen Ziirich zu einem guten Start.
Schénlein erhielt die medizinische Professur fiir spezielle Pathologie
und Therapie und die Leitung der medizinischen Klinik sowie die
Direktion tiber die Kranken- und Versorgungsanstalten des Spitals
iibertragen.®”’

Wenigstens einige der Erstbesetzungen seien vorgestellt. Als Inha-
ber einer theologischen Professur wurde der Alttestamentler Ferdi-
nand Hitzig (1807-1875) aus dem Badischen gewihlt, der 1861 eine
Berufung nach Heidelberg annahm. Eine ausserordentliche philoso-
phische Professur fiir klassische Philologie wurde durch Johann Kas-
par von Orelli besetzt. Johann Jakob Hottinger wurde aufgrund seiner
Verdienste fiir die Neuordnung des Schulwesens und wegen seiner
literarischen Arbeiten mit dem Extraordinariat fiir Schweizergeschich-
te betraut. Der Kriminalgerichtsprisident Heinrich Escher vom Glas
(1789-1870) erhielt eine ausserordentliche Professur fiir Staatswissen-
schaften.®

Hitzig schrieb bereits am 9. Mai 1833 seine ersten Eindriicke tiber
die neue Wirkungsstitte nieder und bestitigte sie vier Wochen spiiter.
In seinen Niederschriften heisst es: «Ziirich ist nach allem, was ich sehe,
hare, lese, derjenige Ort der deutschen Schweiz, wo ich allein sein mochte. Hier

% Ebenda, S. 204.
7 Ebenda, S. 205.
% Ebenda, S. 210.
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ist am meisten wissenschaftlicher Sinn, so dass unsereins auch, so viel er wert
ist, gilt. Auch ist viel Tugend, Biederkeit und Geradheit hier zu Hause.»®”

Einzelne der 1833 nach Ziirich gekommenen auswirtigen Gelehr-
ten lehnten in der Folgezeit ehrenvolle Berufungen an andere Hoch-
schulen ab und fiihlten sich ihrer wissenschaftlichen Titigkeit an der
Limmat verbunden.”” Andere wieder gingen erst nach langer Zeit aus
Ziirich weg. Der Katholik Schonlein, der das Ziircher Biirgerrecht
nur gegen Zahlung einer hohen Geldsumme hitte erwerben kénnen,
folgte 1840 einem Ruf der Berliner Universitit und wurde Leibarzt
von Konig Friedrich Wilhelm IV.

Es sollte wenigstens kurz darauf hingewiesen werden, dass im nord-
lichen Nachbarland nach verschiedenen Aufstandsregungen zahlrei-
che Fliichtlinge die Grenze zur Schweiz tiberschritten hatten, sodass
deutsche Behérden mit Preussen und Bayern an der Spitze den Besuch
der Ziircher Hochschule verboten. Wiirttemberg erklirte, dass es die
in Ziirich Studierenden vom Staatsdienst ausschliessen wolle.”

Die Griindung der Hochschule in Ziirich auf demokratischer Basis
stiess also bei den Nachbarn auf keine Gegenliebe und war ein Wag-
nis. In Ziirich war 1833 die erste Hochschule in Europa entstanden,
die nicht von einem Landesfiirsten oder von der Kirche, sondern von
einem demokratischen Staatswesen gegriindet worden war «durch
den Willen des Volkes».” Insofern unterscheidet sie sich von den alten
aus dem Mittelalter herrithrenden Universititen, die sich einem Stif-
tungsakt durch die Kirche oder einen Fiirsten verdankten. Hier wur-
den die Grundlagen gelegt fiir ein modernes ziircherisches Staats- und
Bildungswesen.

% Ebenda, S. 222.

70 Beispielsweise lehnte Schénlein Berufungen an die neugegriindete Hochschule Bern
(1834) und als kéniglicher Leibarzt in Briissel (1835) ab. ( Rudolf Virchow: Ged:icht-
nisrede auf Joh. Lucas Schénlein. Berlin 1865, S. 30.)
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7 Inschrift iiber dem Eingang Kiinstlergasse 12 des Kollegiengebiudes der Universitit
Ziirich.

181






	Das Schulwesen in Zürich im Umfeld der Verfassung von 1831

